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12  Auswahl von Schutzmaßnahmen 

(1) Der Netzbetreiber erteilt Auskunft über das vorhandene Netzsystem. 

(2) In Neubauten wird ein Fundamenterder nach DIN 18014 eingebaut. 

(3) Der PEN-Leiter bzw. Neutralleiter (N) darf nicht als Erdungsleiter für Schutz- und Funkti-

onszwecke von Erzeugungsanlagen, Antennenanlagen und Blitzschutzanlagen verwendet 

werden. 

(4) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN VDE 0100-443 mit Überspannungs-

Schutzeinrichtungen vom Typ 2 oder Typ 3 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) vorge-

sehen, nimmt der Errichter den Einbau der Schutzeinrichtungen im nicht plombierten Teil 

der Kundenanlage vor. 

(5) Wird ein Überspannungsschutz nach DIN EN 60305 (VDE 0185-305) mit Überspan-

nungs-Schutzeinrichtungen vom Typ 1 nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11) vorgese-

hen, so dürfen Überspannungs-Schutzeinrichtungen im plombierten Teil der Kundenanlage 

eingebaut werden, sofern sie den Anforderungen der Richtlinie „Überspannungs-Schutz-

einrichtungen Typ 1“ 19 entsprechen. 

 

13  Erzeugungsanlagen mit bzw. ohne Parallelbetrieb 

Für folgende Anlagen stimmen Planer, Errichter, Anschlussnehmer und Betreiber die techni-

sche Ausführung des Anschlusses und des Betriebes nach den dafür herausgegebenen Richt-

linien des VDN im Einzelnen mit dem Netzbetreiber ab: 

– Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz 20 

– Notstromaggregate zur Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei Aussetzung der öf-
fentlichen Versorgung 21 

                                           
19  Siehe Richtlinie „Überspannungs-Schutzeinrichtungen Typ 1“, herausgegeben vom VDN. 
20 Siehe Richtlinie „Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“, herausgegeben vom VDEW. 
21  Siehe Richtlinie „Notstromaggregate“, herausgegeben vom VDN. 


